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Arbeiterrecht.

Grundsätzliche Entscheidungen des Eidgenössi=
sehen Versicherungsgerichts. Dem 21jährigen Maurer
L. flog am 28. November 1921 beim Behauen von Steinen

ein Splitter ins rechte Auge, das ihm in der Folge
in der Universitäts-Augenklinik in Zürich entfernt werden

musste. Die « Suval» bewilligte dem Verunfallten
für den Verlust seines rechten Auges eine Jahresrente
von Fr. 637.20 oder Fr. 53.10 monatlich. Sie nahm dabei
eine Invalidität von 25 Prozent und ein Jahreseinkommen

von Fr. 3643 an. L. gab sich damit nicht zufrieden,
sondern forderte durch Klage vom 1.6. August 1922 die
Erhöhung der Rente auf Fr. 75 monatlich, da eine
Invalidität von 30 Prozent vorliege und ein höheres
Jahreseinkommen in Betracht gezogen werden müsse. Der ihn
behandelnde Arzt der Augenklinik hatte

_

in seinem
Schlusszeugnis dargelegt, dass bei optisch mittleren
Ansprüchen für den Verlust des rechten Auges mit Ein-
schluss der Kosten für die Erneuerung der Prothese
und Entstellung durch dieselbe die Entschädigung auf
30 Prozent angesetzt werden müsse. Das Versicherungsgericht

des Kantons Schaffhausen schützte nach dieser
Hinsicht die Klage; es nahm eine-Invalidität von 30
Prozent an, lehnte aber die Zugrundelegung eines
höheren Jahreseinkommens ab, so class dem Kläger eine
Rente von Fr. 765.03 jährlich oder Fr. 63.75 monatlich
zugesprochen wurde. Die « Suval» ergriff gegen dieses
Urteil Rekurs an das Eidg. Versicherungsgericht und
verlangte Gutheissung der von ihr zugesprochenen
Jahresrente von Fr. 637.20.

Das Eidg. Versicherungsgericht hiess die Berufung
der « Suval » gut und bestätigte die von dieser zuerst
festgesetzte Rente. Es ging dabei von den folgenden
Erwägungen aus:

Als Maurer gehöre der Verunfallte einem Berufe
mit mittleren optisch-gewerblichen Ansprüchen an. Für
diesen Beruf werde der Verlust eines Auges bei
normaler Sehkraft des unverletzten anderen Auges gewöhnlich

auf 25 Prozent geschätzt. Dabei seien in der Tat
nicht nur die aus dem Verlust des Auges sich ergebenden

direkten Nachteile zu berücksichtigen, sondern
verschiedene andere Umstände, die den Verunfallten
gegenüber andern Berufsgenossen in Nachteil versetzen.
Allen diesen Faktoren werde aber durch die Ansetzung
einer Invalidität von 25 Prozent genügend Rechnung
getragen, da für den Kläger weder vorgeschrittenes
Alter noch Berufswechsel zu berücksichtigen sei.
Derselbe Ansatz sei übrigens auch bei Berufen, die an die
Sehkraft dieselben Anforderungen stelle wie der
Maurerberuf (Schlosser) angenommen worden. Die Berufung

sei daher gutzuheissen und die von der « Suval»
festgesetzte Rente von Fr. 637.20 zu bestätigen.

II. Der Kläger leitete als Tourenleiter des Vereins
« Die Naturfreunde » am 18. September 1921 einen Ausflug

in die Schwarzwassergegend. Der genannte Verein
verfolgt neben andern Zielen auch die Ausbildung seiner

Mitglieder zur Hilfeleistung bei Gebirgsunfällen.
Im Verlaufe des Ausfluges ordnete der Kläger das
Abseilen über einen steilen Abhang von zirka 15 Meter
Höhe an. Das 30 m lange Seil war an einem Baum
festgebunden. Als der Kläger auf einem Vorsprung den
Fuss abstellen wollte, geriet er am Seil ins Gleiten. Um
sich nicht die Hände zu verbrennen, liess er so locker
als möglich und hatte die Absicht, unten abzuspringen.
Ein anderes Mitglied glaubte der Gefahr am besten
dadurch zu. begegnen, dass es das Seil unten ergriff
und zur Seite riss. Der Kläger musste sich infolgedessen

mit aller Kraft anklammern und zog sich beim
raschen Abrutschen an beiden Händen Schürfungen zu,

die eine 23tägige Arbeitsunfähigkeit zur Folge hatten.
Der Lohnausfall betrug Fr. 305.25, die Spitalkosten 4 Fr.

Das Versicherungsgericht des Kantons Bern lehnte
eine auf die Vergütung von 80 Prozent des Lohnausfalls
und Ersatz der Spitalkosten gerichtete Klage ab unter
folgender Begründung: Nichtbetriebsunfälle sind
grundsätzlich der Versicherung unterstellt, doch kann die
Anstalt aussergewöhnliche Gefahren und Wagnisse aus-
schliessen. Als solche sind vom Verwaltungsrat u. a.
bezeichnet worden: Bergtouren, soweit für sie Routen
benützt werden, die nicht begangen werden, oder Routen,

die für weniger geübte Personen schwer gangbar
sind. Der Verwaltungsrat hat in demselben Beschluss
ausdrücklich festgestellt, dass Handlungen der Hinge
bung und Rettungshandlungen auch dann versichert
werden sollen, wenn sie unter Kategorie I fallen. Die
Uebung vom 18. September 1921 sei nach der Abhörung
von Zeugen eine gemischte Uebung gewesen, an der
auch Mitglieder teilnahmen, die für die Hilfeleistung
im Gebirge nicht in Frage kommen konnten. Die
Abseilübung könne jedenfalls nicht als Vorbereitung zur
Hilfeleistung bei Unfällen im Gebirge betrachtet
werden.

Das Eidg. Versicherungsgericht hat den Entscheid
des Versicherungsgerichts des Kantons Bern bestätigt.
Es wird festgestellt, dass zum Begriff der ausserge-
wöhnlichen Gefahren nicht notwendig eine unmittelbare

Lebensgefahr gehört, sondern dass es vielmehr auf
die aussergewöhnliche Natur der die Gefahr setzender.
Umstände ankommt. Beim Abseilen könne, wenn das
Seil gut befestigt sei, von einer Lebensgefahr im
allgemeinen nicht gesprochen werden, wohl aber bestehe
eine grosse Gefahr für Schürfungen. Diese Gefahr sei,
da sie durch aussergewöhnliche, selbstgeschaffene
Umstände gesetzt, in der Tat.als aussergewöhnliche Gefahr
zu betrachten und könne deshalb vom Verwaltungsrat
ausgeschlossen werden. Aus den vom kantonalen Ge-

licht hervorgehobenen Gründen stehe nicht fest, dass es
sich bei der Abseiiung um eine Handlung zum Zwecke
des Einübens von Rettungshandlungen gehandelt habe.
Die grundsätzliche Frage, ob das Einüben von
Rettungshandlungen den Rettungshandlungen gleichzustellen

sei, brauche deshalb im vorliegenden Falle nicht
entschieden zu werden. (Wobei zu sagen ist, dass gerade
dieser Entscheid für die Versicherten von grösstem
Interesse gewesen wäre.)

Sozialpolitik.

Alters= und Invalidenversicherung. Bekanntlich
hatte sich der Bundesrat in seiner Botschaft vom 21.
Juni 1919 für die gleichzeitige Einführung der
Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung
ausgesprochen und zwar auf Grundlage des allgemeinen
Obligatoriums; alles unter der Voraussetzung, dass die
hierfür notwendigen Mittel aufgebracht werden können.
Dabei war die Gewährung einer Rente vom zurückgelegten

65. Altersjahre an im Betrage von Fr. 600
vorgesehen, ebenso eine gleichhohe Invalidenrente und eine
Witwen- und Waisenrente. Auf den Versicherten wäre
damals ein jährlicher Beitrag von Fr. 40 entfallen. Dem
Bund wäre aus der Ausführung dieses Projektes eine
jährliche Ausgaben von 79 Millionen erwachsen; dazu
wären noch die Aufwendungen der Kantone und
Gemeinden für die Uebernahme der Prämien oder von
Prämienanteilen Bedürftiger gekommen. Das war noch
in der schönen Zeit des « sozialen Galopps »

Nach der heutigen Auffassung des Bundesrates
können solche Leistungen weder dem Bund noch den
Kantonen zugemutet werden. Der Ständerat hat sich
bekanntlich auf den Standpunkt gestellt, es könne nur


	Arbeiterrecht

